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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1995

Norm

StGB §5 Abs3 D

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Auch wenn die Überzeugung eines Beamten, sich noch innerhalb seiner gesetzlichen Befugnisse zu bewegen, auf einer

abwegigen Rechtsmeinung oder einem vorwerfbaren Irrtum beruht, bleibt in subjektiver Beziehung für die Annahme

einer Wissentlichkeit des Befugnismißbrauches kein Raum.
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